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Text 

Studierende 

§ 64. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung für Studierende ausgestellt werden, wenn 
sie 

 1. die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

 2. ein ordentliches oder außerordentliches Studium an einer Universität, Fachhochschule oder 
akkreditierten Privatuniversität durchführen und im Fall eines Universitätslehrganges dieser nicht 
ausschließlich der Vermittlung einer Sprache dient. 

Eine Haftungserklärung ist zulässig. 

(2) Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit richtet sich nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. Diese 
Erwerbstätigkeit darf das Erfordernis des Studiums als ausschließlicher Aufenthaltszweck nicht beeinträchtigen. 

(3) Dient der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen der Durchführung eines ordentlichen oder 
außerordentlichen Studiums, ist die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung für diesen Zweck nur zulässig, 
wenn dieser nach den maßgeblichen studienrechtlichen Vorschriften einen Studienerfolgsnachweis der 
Universität, Fachhochschule oder akkreditierten Privatuniversität erbringt. Liegen Gründe vor, die der 
Einflusssphäre des Drittstaatsangehörigen entzogen, unabwendbar oder unvorhersehbar sind, kann trotz Fehlens 
des Studienerfolges eine Aufenthaltsbewilligung verlängert werden. 


